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Amtlicher Teil 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Gemeinde 

Niedergörsdorf zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 
Kindertagesstättengesetz 

 
 
Zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming  
 Am Nuthefließ 02 
 14943 Luckenwalde  
 
- im Folgenden der Landkreis genannt - 
 
und der Gemeinde Niedergörsdorf  
 Dorfstraße 14   
 14913 Niedergörsdorf  
  
- im Folgenden die Gemeinde genannt - 
 
 

Präambel 

Zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom  
10. Juni 1992 (GVBl. I S.178), in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 
(GVBl. I S. 384), wird der folgende öffentlich–rechtliche Vertrag geschlossen. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Die Gemeinde verpflichtet sich, mit Wirkung zum 01.01.2005 in ihrem Gebiet die 
Aufgabe der Gewährleistung der Kindertagesbetreuung nach § 1 KitaG für den 
Landkreis durchzuführen. 

2. Die Gemeinde übernimmt für den Landkreis folgende Aufgaben: 
 

a. Feststellung des Rechtsanspruchs von Kindern auf Erziehung, Bildung, 
Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten gem. § 1 Abs. 2 KitaG, 
einschließlich Bescheiderteilung, 

b. Entscheidung über die Gewährung längerer Betreuungszeiten nach § 1 Abs. 
3 KitaG, 

c. Entscheidung über die Art der Anspruchserfüllung unter Berücksichtigung 
alternativer bedarfserfüllender Betreuungsangebote i.S.d. §1 Abs.4 KitaG, 

d. Entscheidung über eine Gewährung des Wunsch- und Wahlrechtes gem.  § 5 
SGB VIII, insbesondere hinsichtlich der Betreuung von Kindern in 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung außerhalb der Gemeinde und 
außerhalb der örtlichen Zuständigkeit des Landkreises, 

e. Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen i. S. d. § 18 Abs. 1 KitaG 
und Abschluss von Verträgen zur Tagesbetreuung nach § 18 Abs. 3 KitaG, 
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f. Auszahlung der Zuschüsse des Landkreises zu den Kosten des notwendigen 
pädagogischen Personals, bezogen auf die tatsächlich belegten Plätze gem. 
§ 16 Abs. 2 KitaG an die Träger von Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, 

g. Erstattung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen einschließlich der 
Abgeltung des Erziehungsaufwandes gem. § 18 Abs. 1 KitaG, § 18 Abs. 2 
KitaG, 

h. Bezuschussung der anderen alternativen Angebote, die gem. § 1 Abs.4 KitaG 
den Rechtsanspruch erfüllen, 

i. Gewährung des Kostenausgleichs bei Betreuung eines Kindes außerhalb des 
Landkreises an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

 
3. Die Gemeinde trifft die Entscheidung über diese Aufgaben im Namen des  
      Landkreises. 

§ 2 Verbleibende Rechte und Pflichten 

1. Die Rechte und Pflichten des Landkreises in seiner Funktion als örtlicher Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe werden durch diese Vereinbarung nicht beschränkt. 

2. Widerspruchsbehörde ist der Landkreis. Hilft die Gemeinde dem Widerspruch nicht 
ab, so hat sie die Akte mit einer Begründung, warum dem Widerspruch nicht 
abgeholfen werden konnte, unverzüglich an den Landkreis (Jugendamt) abzugeben, 
der dann den Widerspruchsbescheid erlässt.  

3. Die Rechte und Pflichten der Gemeinde aus dem KitaG, insbesondere der 
Gestellung  von Gebäuden und die Übernahme der notwendigen Bewirtschaftungs- 
und  Erhaltungskosten hierfür gem. §16 Abs. 3 KitaG sowie Ausgleichspflichten der 
Gemeinde nach § 16 Abs. 5 KitaG, bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. 

4. Der Landkreis kann verbindliche Regelungen zur Durchführung der in § 1 genannten 
Aufgaben erlassen. Der Landkreis behält sich die Erteilung von besonderen 
Weisungen vor. 

§ 3 Kostenregelung 

1. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten, die für die Durchführung der Aufgaben 
gem. § 1 nach dieser Vereinbarung durch die Gemeinde erbracht werden, durch 
einen zweckgebundenen Zuschuss.  

2. Der Zuschuss richtet sich nach der Anzahl der in der Gemeinde lebenden Kinder im 
Alter bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres gemäß der amtlichen Statistik 
des Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg zum Stichtag 
31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres. 

3. Der Zuschuss für die Jahre 2005 und 2006 wird auf 1.150,00 € pro Kind / Jahr 
vereinbart.  

4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Höhe des Zuschusses für das Jahr 2007 
und folgende rechtzeitig zu verhandeln und jeweils eine entsprechende 
Vertragsänderung gem. § 6 Abs. 3 vorzunehmen. 

5. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in vier Jahresraten jeweils zum 01. Februar 
für das erste Quartal, zum 01. Mai für das zweite Quartal, zum 01. August für das 
dritte Quartal und zum 01. November für das vierte Quartal eines jeweiligen Jahres. 
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§ 4 Nachweispflicht der Gemeinde 

1. Die Gemeinde verpflichtet sich, die zweckentsprechende Verwendung des 
Zuschusses nachzuweisen. Dabei ist die jeweils geltende Kindertagesstätten-
Betriebskosten- und Nachweisverordnung anzuwenden. 

2. Die Gemeinde meldet Art und Umfang der im Gemeindegebiet finanzierten 
Kindertagesbetreuungsangebote und die Höhe der Ausgleiche nach § 16 Abs. 5 
KitaG dem Landkreis. Als Termin für die Vorlage des Nachweises wird der 31. März 
des Folgejahres vereinbart. 

§ 5 Kündigung 

1. Der öffentlich-rechtliche Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum 31. 
Dezember eines jeden Jahres gekündigt werden ( ordentliche Kündigung). 

2. Erfüllt die Gemeinde die ihr zur Durchführung übertragenen Aufgaben nicht oder 
nicht den Weisungen des Landkreises gemäß, fordert der Landkreis die Gemeinde 
schriftlich zur sofortigen vertragsgemäßen Aufgabendurchführung auf. Kommt die 
Gemeinde ihren Pflichten dennoch weiterhin nicht nach, kann der Vertrag jederzeit 
ohne die Einhaltung einer Frist durch den Landkreis gekündigt werden 
(außerordentliche Kündigung). 

3. Gleiches gilt für das außerordentliche Kündigungsrecht der Gemeinde bei Verletzung 
der dem Landkreis aus diesem Vertrag obliegenden Zahlungsverpflichtungen. 

4. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vertragspartner zu erklären. Für die 
Einhaltung der Frist ist der Posteingang beim Vertragspartner entscheidend. 

5. Ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung des Vertrages liegt die gesamte 
Durchführung der mit diesem Vertrag übertragenen Aufgaben der 
Kindertagesbetreuung wieder beim Landkreis. Die von der Gemeinde erlassenen 
Verwaltungsakte und die geschlossenen Verträge über die Tagesbetreuung 
bestehen fort. Diese können nur nach den Regelungen der §§ 44ff und §§ 53ff SGB 
X geändert werden. 

§ 6 Schlussbestimmungen 

1. Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2005 in Kraft.  
2. Der Vertrag wird durch den Landkreis im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming 

öffentlich bekannt gemacht und dem für Jugend zuständigen Ministerium angezeigt. 
3. .Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, einschließlich der Abbedingung der 

Schriftform, bedürfen der Schriftform. 
4. Soweit einzelne Regelungen dieses Vertrags unwirksam sind, wird die Wirksamkeit 

im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame 
durch  eine rechtswirksame Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten 
Regelungszweck möglichst nahe kommt. 

 
 
Luckenwalde, 21.07.2005   Datum Niedergörsdorf, 27.04.2005 
 
 
(gez. i. V. Schreiber)    (gez. Rauhut) 
 
Giesecke     Bürgermeister 
Landrat     Gemeinde Niedergörsdorf 
Landkreis Teltow-Fläming  
 
 

Seite 5 von 28 



Amtsblatt 
für den Landkreis Teltow-Fläming 20/2005 
__________________________________________________________________________________________ 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Stadt 

Luckenwalde zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 
Kindertagesstättengesetz 

 
 
 
Zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming  
 Am Nuthefließ 02 
 14943 Luckenwalde  
 
- im Folgenden der Landkreis genannt - 
 
 
und der Stadt Luckenwalde 
 Markt 10  
 14943 Luckenwalde    
  
- im Folgenden die Stadt  genannt - 
 
 

Präambel 

Zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 10. 
Juni 1992 (GVBl. I S.178), in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I 
S. 384), wird der folgende öffentlich-rechtliche Vertrag geschlossen. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 
1. Die Stadt verpflichtet sich, mit Wirkung zum 01.01.2005 in ihrem Gebiet die Aufgabe 

der Gewährleistung der Kindertagesbetreuung nach § 1 KitaG für den Landkreis 
durchzuführen. 

2. Die Stadt übernimmt für den Landkreis folgende Aufgaben: 
 

a. Feststellung des Rechtsanspruchs von Kindern auf Erziehung, Bildung, 
Betreuung und Versorgung in Kindertagesstätten gem. § 1 Abs. 2 KitaG, 
einschließlich Bescheiderteilung, 

b. Entscheidung über die Gewährung längerer Betreuungszeiten nach § 1 Abs. 3 
KitaG, 

c. Entscheidung über die Art der Anspruchserfüllung unter Berücksichtigung 
alternativer bedarfserfüllender Betreuungsangebote i.S.d. §1 Abs.4 KitaG, 

d. Entscheidung über eine Gewährung des Wunsch- und Wahlrechtes gem.  § 5 
SGB VIII, insbesondere hinsichtlich der Betreuung von Kindern in Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung außerhalb der Gemeinde und außerhalb der örtlichen 
Zuständigkeit des Landkreises, 

e. Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen i. S. d. § 18 Abs. 1 KitaG und 
Abschluss von Verträgen zur Tagesbetreuung nach § 18 Abs. 3 KitaG, 

f. Auszahlung der Zuschüsse des Landkreises zu den Kosten des notwendigen 
pädagogischen Personals, bezogen auf die tatsächlich belegten Plätze gem. § 16 
Abs. 2 KitaG an die Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
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g. Erstattung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen einschließlich der 
Abgeltung des Erziehungsaufwandes gem. § 18 Abs. 1 KitaG, § 18 Abs. 2 KitaG, 

h. Bezuschussung der anderen alternativen Angebote, die gem. § 1 Abs.4 KitaG 
den Rechtsanspruch erfüllen, 

i. Gewährung des Kostenausgleichs bei Betreuung eines Kindes außerhalb des 
Landkreises an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

 
3. Die Stadt trifft die Entscheidung über diese Aufgaben im Namen des Landkreises. 

§ 2 Verbleibende Rechte und Pflichten 

1. Die Rechte und Pflichten des Landkreises in seiner Funktion als örtlicher Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe werden durch diese Vereinbarung nicht beschränkt. 

2. Widerspruchsbehörde ist der Landkreis. Hilft die Stadt dem Widerspruch nicht ab, so 
hat sie die Akte mit einer Begründung, warum dem Widerspruch nicht abgeholfen 
werden konnte, unverzüglich an den Landkreis (Jugendamt) abzugeben, der dann 
den Widerspruchsbescheid erlässt.  

3. Die Rechte und Pflichten der Stadt aus dem KitaG, insbesondere der Gestellung  
von Gebäuden und die Übernahme der notwendigen Bewirtschaftungs- und  
Erhaltungskosten hierfür gem. §16 Abs. 3 KitaG sowie Ausgleichspflichten der Stadt 
nach § 16 Abs. 5 KitaG, bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. 

4. Der Landkreis kann verbindliche Regelungen zur Durchführung der in § 1 genannten 
Aufgaben erlassen. Der Landkreis behält sich die Erteilung von besonderen 
Weisungen vor. 

§ 3 Kostenregelung 

1. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten, die für die Durchführung der Aufgaben 
gem. § 1 nach dieser Vereinbarung durch die Stadt erbracht werden, durch einen 
zweckgebundenen Zuschuss.  

2. Der Zuschuss richtet sich nach der Anzahl der in der Stadt lebenden Kinder im Alter 
bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres gemäß der amtlichen Statistik des 
Landesbetriebes für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg zum Stichtag 31. 
Dezember des jeweils vorletzten Jahres. 

3. Der Zuschuss für die Jahre 2005 und 2006 wird auf 1.150,00 € pro Kind / Jahr 
vereinbart.  

4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Höhe des Zuschusses für das Jahr 2007 
und folgende rechtzeitig zu verhandeln und jeweils eine entsprechende 
Vertragsänderung gem. § 6 Abs. 3 vorzunehmen. 

5. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in vier Jahresraten jeweils zum 01. Februar 
für das erste Quartal, zum 01. Mai für das zweite Quartal, zum 01. August für das 
dritte Quartal und zum 01. November für das vierte Quartal eines jeweiligen Jahres. 

§ 4 Nachweispflicht der Stadt 

1. Die Stadt verpflichtet sich, die zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses 
nachzuweisen. Dabei ist die jeweils geltende Kindertagesstätten-Betriebskosten- und 
Nachweisverordnung anzuwenden. 

2. Die Stadt meldet Art und Umfang der im Gemeindegebiet finanzierten 
Kindertagesbetreuungsangebote und die Höhe der Ausgleiche nach § 16 Abs. 5 
KitaG dem Landkreis. Als Termin für die Vorlage des Nachweises wird der 31. März 
des Folgejahres vereinbart. 
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§ 5 Kündigung 

1. Der öffentlich-rechtliche Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum 31. 
Dezember eines jeden Jahres gekündigt werden ( ordentliche Kündigung). 

2. Erfüllt die Stadt die ihr zur Durchführung übertragenen Aufgaben nicht oder nicht den 
Weisungen des Landkreises gemäß, fordert der Landkreis die Gemeinde schriftlich 
zur sofortigen vertragsgemäßen Aufgabendurchführung auf. Kommt die Stadt ihren 
Pflichten dennoch weiterhin nicht nach, kann der Vertrag jederzeit ohne die 
Einhaltung einer Frist durch den Landkreis gekündigt werden (außerordentliche 
Kündigung). 

3. Die Stadt hat das Recht, den Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn der 
Landkreis die ihm aus diesem Vertrag obliegenden Zahlungsverpflichtungen verletzt 
oder wenn die Kreisumlage erhöht wird.  

4. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vertragspartner zu erklären. Für die 
Einhaltung der Frist ist der Posteingang beim Vertragspartner entscheidend. 

5. Ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung des Vertrages liegt die gesamte 
Durchführung  der mit diesem Vertrag übertragenen Aufgaben der 
Kindertagesbetreuung wieder beim Landkreis. Die von der Stadt erlassenen 
Verwaltungsakte und die geschlossenen Verträge über die Tagesbetreuung 
bestehen fort. Diese können nur nach den Regelungen der §§ 44ff und §§ 53ff SGB 
X geändert werden. 

§ 6 Schlussbestimmungen 

1. Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2005 in Kraft.  
2. Der Vertrag wird durch den Landkreis im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming 

öffentlich bekannt gemacht und dem für Jugend zuständigen Ministerium angezeigt. 
3. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, einschließlich der Abbedingung der 

Schriftform, bedürfen der Schriftform. 
4. Soweit einzelne Regelungen dieses Vertrags unwirksam sind, wird die Wirksamkeit 

im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame 
durch  eine rechtswirksame Regelung zu ersetzen, die dem angestrebten 
Regelungszweck möglichst nahe kommt. 

 
 
 
Luckenwalde, 13. Juni 2005    Luckenwalde, 2. Juni 2005  
 
 
 
(gez. i. V. Schreiber)    (gez. Herzog-von der Heide) 
 
Giesecke     Herzog-von der Heide 
Landkreis Teltow-Fläming    Stadt Luckenwalde 
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Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen zur Wahl 

des 16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 
 

Öffentliche Bekanntmachungen der Kreiswahlleiter  
vom 25. Juli 2005 der Wahlkreise 60, 61 und 62 

 
 
Wahlkreis 60 
Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – 
Havelland III – Teltow-Fläming I 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
zur Wahl des 16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 

 
Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 26. Mai 2005 (BGBl. I S. 1418, 1421), fordere ich hiermit auf, zur Wahl des 
16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 die Kreiswahlvorschläge für die Wahl 
des Wahlkreisabgeordneten im Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel - Potsdam-
Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I) möglichst frühzeitig einzureichen. 
 
Hierzu gebe ich Folgendes bekannt: 
 
1. Für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005 können 
Kreiswahlvorschläge zur Wahl des Wahlkreisabgeordneten gemäß § 1 Nr. 2 der Verordnung 
über die Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz vom 21. Juli 2005 (BGBl. I S. 2179) in 
Verbindung mit § 19 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. März 2005 
(BGBl. I S. 674) 
 
bis zum 15. August 2005, 18.00 Uhr beim  
 
     Kreiswahlleiter des Wahlkreises 60 
     Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel 
      Katharinenkirchplatz 5, Zimmer 206 
 
     14776 Brandenburg an der Havel 
 
schriftlich eingereicht werden. Die Schriftform ist nur gewahrt, wenn die einzureichenden 
Unterlagen persönlich und handschriftlich unterzeichnet sind und im Original vorliegen. 
 
2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht 
werden. Er muss enthalten: 
 
a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift 

(Hauptwohnung) des Bewerbers, 
 
b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 

auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 des BWG) deren Kennwort. 
 

Seite 9 von 28 



Amtsblatt 
für den Landkreis Teltow-Fläming 20/2005 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Er darf nur den Namen eines Bewerbes enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur 
vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist 
unwiderruflich. 
 
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist (§ 21 Abs. 1 Satz 1 
BWG). Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung 
der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Besondere Vertreterversammlung ist eine 
Versammlung der von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten 
Vertreter. Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 
Parteiengesetz) allgemein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte bestellte Versammlung. 
 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in geheimer 
Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.  
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren 
für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Satzungen (§ 21 Abs. 1, 3, 5 
BWG). 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge ein Kennwort 
enthalten. 
 
3. In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 
Vertrauensperson unter Angabe der Anschrift bezeichnet werden (§ 22 Abs. 1 BWG i. V. m. 
§ 34 Abs. 1 BWO). Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet 
hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als 
stellvertretende Vertrauensperson. Soweit im Bundeswahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson 
können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahlvorschlags 
an den Kreiswahlleiter abberufen und durch andere ersetzt werden (§ 22 Abs. 3 BWG). Zur 
Erleichterung der Zusammenarbeit mit dem Kreiswahlleiter empfiehlt es sich, zu 
Vertrauenspersonen und stellvertretenden Vertrauenspersonen vorrangig solche Personen 
zu bestimmen, die in Brandenburg an der Havel oder in der näheren Umgebung wohnen. 
 
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes 
des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen (§ 34 Abs. 2 BWO). Hat eine Partei in einem Land 
keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die 
Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren 
Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des 
einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass 
dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen 
beteiligten Vorstände vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO). 
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre 
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten (§ 34 Abs. 3 BWO). 
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5. Parteien, die im 15. Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 5 Abgeordneten 
vertreten waren, können als solche gemäß § 1 Nr. 1 Buchstabe a der Verordnung über die 
Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 18 Abs. 2 BWG einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft 
festgestellt hat. Zu diesem Zweck müssen diese Parteien spätestens am 2. August 2005 
dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden, ihre Beteiligung an der 
Wahl schriftlich angezeigt haben. In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich 
die Partei an der Wahl beteiligen will.  
 
Die Anzeige muss von mindestens 3 Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten 
Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes.  
 
Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über 
die satzungsmäßige Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Vorsorglich 
wird darauf hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 18 Abs. 2 BWG nicht durch die 
Übersendung der Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 des Parteiengesetzes ersetzt wird, also 
unabhängig von diesen Mitteilungen geboten ist. 
 
Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 12. August 2005 fest, 
 
a) welche Parteien im 15. Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 

Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 5 Abgeordneten 
vertreten waren, 

 
b) welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien 

anzuerkennen sind. 
 
6. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien, deren Parteieigenschaft 
durch den Bundeswahlausschuss festgestellt worden ist, müssen außerdem von mindestens 
200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 
20 Abs. 2 Satz 2 BWG i. V. m. § 34 Abs. 4 BWO). Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt 
nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten. 
 
Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG i. V. m. § 
34 Abs. 4 BWO).  
Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei 
Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. 
 
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO zu erbringen. 
 
Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des 
vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des Trägers des 
Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Parteien, 
deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung 
des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen. Die Formblätter für 
Unterstützungsunterschriften (Kreiswahlvorschlag) nach Anlage 14 zur BWO können erst 
angefordert werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist. 
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Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf 
dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des 
Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Bei nicht im Wahlgebiet  
 
lebenden Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BWG ist der 
Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 2 zur BWO und 
Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen. 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der 
Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung im betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte 
Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung 
des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen 
anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der 
Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen. Hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen 
ungültig.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig. 
 
7. Im Übrigen muss auch ein Bewerber, für den im Melderegister aufgrund seiner 
Gefährdung ein Sperrvermerk gemäß § 32a Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen 
Meldegesetzes eingetragen ist, in dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 zur BWO), in der 
Niederschrift über die Aufstellung des Wahlkreisbewerbers (Anlage 17 zur BWO), der 
Zustimmungserklärung (Anlage 15 zur BWO) und der Bescheinigung der Wählbarkeit 
(Anlage 16 zur BWO) mit der Anschrift seiner Hauptwohnung angegeben werden. Er kann 
jedoch beim Kreiswahlleiter durch eine bis zum Ablauf der Einreichungsfrist abzugebende 
schriftliche Erklärung verlangen, dass in dem Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 
(Kreiswahlvorschlag; Anlage 14 zur BWO), in der Bekanntmachung der zugelassenen 
Wahlvorschläge, auf dem Stimmzettel und in der Bekanntmachung der Wahlergebnisse an 
Stelle seiner Anschrift eine Erreichbarkeitsanschrift angegeben wird (§ 38 Satz 4 BWO; vgl. 
§ 45 Abs. 1 Satz 3 BWO und § 79 BWO). Als Erreichbarkeitsanschrift kommen 
beispielsweise das Wahlkreisbüro oder Bundestagsbüro in Betracht; ein Postfach genügt 
nicht. Mit der Erklärung muss durch eine Bestätigung der Meldebehörde nachgewiesen 
werden, dass im Melderegister für den Bewerber ein Sperrvermerk eingetragen ist. 
 
8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 
 
a) die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, 

dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung 
zur Benennung als Bewerber gegeben hat,  

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 

zur BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. Für Bewerber, die keine 
Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehaben und sich dort auch sonst nicht 
gewöhnlich aufhalten, erteilt das Bundesministerium des Innern die 
Wählbarkeitsbescheinigung, 
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c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die 

Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit den nach § 21 Abs. 6 
BWG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt. Die Niederschrift soll nach dem 
Muster der Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem 
Muster der Anlage 18 zur BWO abgegeben werden, 

 
d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des 

Wahlrechts der Unterzeichner (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 BWO), sofern der 
Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet 
sein muss, 

 
9. Der Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, 
solange nicht über die Zulassung entschieden ist (§ 23 Satz 1 BWG). Ein von mindestens 
200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der 
Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung 
zurückgenommen werden (§ 23 Satz 2 BWG). 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und 
nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das 
Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach § 
20 Abs. 2 und 3 BWG bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung eines 
Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Änderung ausgeschlossen. 
 
10. Die Kreiswahlvorschläge werden gemäß § 25 Abs. 1 BWG i. V. m. § 35 BWO 
unverzüglich nach Eingang geprüft. Werden Mängel festgestellt, so wird die 
Vertrauensperson sofort benachrichtigt und aufgefordert, behebbare Mängel rechtzeitig zu 
beseitigen.  
Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge 
behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn 
 
a) die Form und Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist, 
 
b) die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 BWG erforderlichen gültigen 

Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei 
denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte 
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden, 

 
c) bei einem Parteienvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs. 2 BWG 

erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise des § 21 
BWG nicht erbracht sind, 

 
d) der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht oder 
 
e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 
 
Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 
BWG) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen. 
 
Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die 
Vertrauensperson den Kreiswahlausschuss anrufen (§ 25 Abs. 4 BWG). 
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11. Der Kreiswahlausschuss entscheidet gemäß § 1 Nr. 3 Buchstabe a der Verordnung über 
die Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 BWG 
am 19. August 2005 über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge. Er hat 
Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie 
 
a) verspätet eingereicht sind oder 
 
b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das Bundeswahlgesetz und die 

Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften etwas 
anderes bestimmt ist. 

 
Die Entscheidung wird in der Sitzung des Kreiswahlausschusses bekannt gegeben. 
 
Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen 
nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuss eingelegt 
werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages, der 
Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter 
können auch gegen eine Entscheidung, durch den ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, 
Beschwerde erheben. 
 
12. Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am 
29. August 2005 öffentlich bekannt (§ 1 Nr. 3 Buchstabe c der Verordnung über die 
Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 26 Abs. 3 BWG). 
 
13. Die für die Einreichung eines Wahlvorschlags erforderlichen amtlichen Vordrucke werden 
vom Kreiswahlleiter beschafft und können unter der im Punkt 1 genannten Adresse 
angefordert werden. Sie werden kostenfrei geliefert. 
Die Bescheinigungen des Wahlrechts gemäß § 34 Abs. 4 BWO und der Wählbarkeit gemäß 
§ 34 Abs. 5 Nr. 2 BWO werden durch die Gemeindebehörde kostenfrei erteilt. 
 
 
Brandenburg an der Havel, den 25.07.2005 
 
 
 
 
gez. Gmirek 
Kreiswahlleiter 
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Wahlkreis 61 
Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II 
 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters vom 25. Juli 2005 
 

Wahl des 16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 
Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 26. Mai 2005 (BGBl. I S. 1418, 1421), fordere ich hiermit auf, zur Wahl des 
16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 die Kreiswahlvorschläge möglichst 
frühzeitig einzureichen. 
 
Hierzu gebe ich Folgendes bekannt: 
 
1. Für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005 können 

Kreiswahlvorschläge beim 
 

Kreiswahlleiter des Wahlkreises 61 
Landeshauptstadt Potsdam 
Wahlbüro 
Hegelallee 6 - 10, Haus 7, Raum 203 
14461 Potsdam 

 
bis zum 
 

15. August 2005, 18.00 Uhr 
 
eingereicht werden (§ 1 Nr. 2 der Verordnung über die Abkürzung von Fristen im 
Bundeswahlgesetz vom 21.7.2005 2005 (BGBl. I S. 2179) in Verbindung mit § 19 des 
Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
[BGBl. I S. 1288, 1594], zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. März 2005 [BGBl. I S. 
674]). 

 
2. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten (§20 Abs. 1 Satz 

1 BWG). 
 
3. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur Bundeswahlordnung 

eingereicht werden. 
 

Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO) 
 

a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt, Geburtsort und 
Anschrift (Hauptwohnung) - Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort - des 
Bewerbers, 

 
b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 

auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
 

Ein Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag 
benannt werden. In einem Kreiswahlvorschlag kann nur benannt werden, wer wählbar ist 
(§ 15 BWG) und seine Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat (nach Muster der Anlage 15 
der BWO); die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG). 
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 Als Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvorschlag kann nur benannt werden, wer in 

einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Kreiswahlbewerbers oder in einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung in geheimer Abstimmung hierzu 
gewählt worden ist. Mitgliederversammlung zur Wahl eines Kreiswahlbewerbers ist eine 
Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen 
Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Besondere Vertreterversammlung ist 
eine Versammlung der von derartigen Mitgliederversammlungen aus ihrer Mitte in 
geheimer Abstimmung gewählten Vertreter. Allgemeine Vertreterversammlung ist eine 
nach der Satzung der Partei (§ 6 Abs. 1 und 2 des Parteigesetzes) allgemein für 
bevorstehende Wahlen von derartigen Mitgliederversammlungen aus ihrer in geheimer 
Abstimmung bestellte Versammlung. Die Wahlen der Bewerber dürfen frühestens 32 
Monate nach Beginn der Wahlperiode des 15. Deutschen Bundestages, d. h. frühestens 
am 18. Juni 2005, und die Wahlen der Vertreter für die Vertreterversammlung frühestens 
29 Monate nach Beginn der Wahlperiode, d. h. frühestens am 18. März 2005 
stattgefunden haben (§ 21 Abs. 3 BWG). Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die 
Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerber regeln die 
Parteien durch ihre Satzungen (§ 21 Abs. 1, 3 und 5 BWG). 

 
4. In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 

Vertrauensperson bezeichnet werden (§ 22 Abs.1 Satz 1 BWG und § 34 Abs. 1 Satz 3 
BWO). Fehlt diese Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner als Vertrauensperson, der 
zweite als stellvertretende Vertrauensperson. Soweit im Bundeswahlgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende 
Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Kreiswahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vertrauensperson und die 
stellvertretende Vertrauensperson können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Kreiswahlvorschlags an den Kreiswahlleiter abberufen und durch 
andere ersetzt werden (§ 22 Abs. 3 BWG). 

 
5. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes 

des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei im Lande keinen Landesverband 
oder keine einheitliche Landesorganisation, so muss der Kreiswahlvorschlag von 
mindestens je drei Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, der 
Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände (§ 7 Abs. 2 des Parteiengesetzes), in 
deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die 
Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn dieser innerhalb der 
Einreichungsfrist eine schriftliche, dem Satz 1 des § 34 Abs. 2 BWO entsprechende 
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände beibringt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 BWG und § 34 
Abs. 2 Satz 3 BWO). 

 
 Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre 

Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 der BWO) selbst zu leisten. 
 
6. Parteien, die im 15. Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzten Wahl 

nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn 
der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. Zu diesem Zweck 
müssen diese Parteien spätestens am 

 
2. August 2005 
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dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11,  
65189 Wiesbaden (Postanschrift: 65180 Wiesbaden), ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich angezeigt haben (§ 1 Nr. 1 Buchstabe a der Verordnung über die Abkürzung 
von Fristen im Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 18 Abs. 2 BWG). In der Anzeige ist 
anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. 

 
 Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem 

Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so ist die Anzeige von dem Vorstand der 
jeweils obersten Parteiorganisation zu erstatten.  

 
 Der Anzeige sind die schriftliche Satzung, das schriftliche Programm und der Nachweis 

über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes beizufügen. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 18 Abs. 2 BWG nicht durch die Übersendung der 
Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 des Parteiengesetzes ersetzt wird, also unabhängig von 
diesen Mitteilungen geboten ist. 

 
Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am  

 
12. August 2005 

 
 fest ((§ 1 Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung über die Abkürzung von Fristen im 

Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 18 Abs. 4 BWG),  
 

a) welche Parteien im 15. Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 
Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, 

 
b) welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien 

anzuerkennen sind. 
 
 Zu der Sitzung des Bundeswahlausschusses über die Feststellung der Parteieigenschaft 

werden die Vereinigungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben, vom 
Bundeswahlleiter eingeladen. Die Feststellung des Bundeswahlausschusses macht der 
Bundeswahlleiter im Bundesanzeiger öffentlich bekannt. Sie ist für alle Wahlorgane 
verbindlich. 

 
7. Die Kreiswahlvorschläge der Parteien, deren Parteieigenschaft durch den 

Bundeswahlausschuss festgestellt worden ist, müssen außerdem von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die 
Wahlberechtigung der Unterzeichner muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben 
sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 
BWG). 
 
Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des 
Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung 
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des 
Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 3 BWG). 
 
Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 
zur BWO zu erbringen. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift 
(Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des  
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Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem 
bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese 
anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 BWO). Parteien haben ferner die Aufstellung des 
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen und die Versicherung an Eides Statt 
(§ 21 Abs. 6 BWG) nach Anlage 18 zur BWO beizufügen. 

 
 Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung 

auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) - Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort - des Unterzeichners sowie der Tag der 
Unterzeichnung anzugeben. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt nach Anlage 
14 zur BWO eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizubringen, dass er im 
Wahlkreis wahlberechtigt ist. Die Bescheinigung kann auch als Einzelbescheinigung nach 
dem Muster der Anlage 14 (Rückseite) zur BWO gesondert erteilt werden. Sie wird 
kostenfrei erteilt. Bei nicht im Wahlgebiet lebenden Wahlberechtigten im Sinne des § 12 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BWG ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch Angaben 
gemäß Anlage 2 zur BWO und Abgabe einer Versicherung an Eides Statt zu erbringen. 

 
 Einzelbescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der 

Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu 
verbinden. 

 
 Ein Wahlberechtigter kann nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 

mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen 
Kreiswahlvorschlägen ungültig. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach 
Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden; vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 bis 
5 BWO) 

 
 Das Erfordernis von 200 Unterschriften nach § 20 Abs. 2 Satz 2 BWG gilt nicht für 

Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten (§ 20 Abs. 2 Satz 3 BWG). 
 
8. Dem Kreiswahlvorschlag sind folgende Anlagen beizufügen: 
 

a) in jedem Fall 
 
− Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, 

dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

 
− eine Bescheinigung der Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO 

oder, falls der Bewerber keine Wohnung im Geltungsbereich des Bundeswahlgesetzes 
innehat und sich dort auch sonst nicht gewöhnlich aufhält, des Bundesminister des 
Innern, dass er wählbar ist,  

 
 
− bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die 

Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruches nach § 21 Abs. 4 des BWG auch 
eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit den nach 
§ 21 Abs. 6 des BWG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides Statt; die 
Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versicherung 
an Eides Statt nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO abgegeben werden, 
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− die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bestätigungen des 

Wahlrechts der Unterzeichner, sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

 
9. Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 

Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, 
solange nicht über die Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 
Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der 
Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung 
zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 

 
 Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame 

schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. 
Das Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden; der Unterschriften 
nach § 20 Abs. 2 und 3 BWG bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung 
eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Änderung ausgeschlossen 
(§ 24 BWG). 

 
10. Die Kreiswahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang geprüft. Werden Mängel 

festgestellt, so wird die Vertrauensperson sofort benachrichtigt und aufgefordert, 
behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können 
nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger 
Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn 

 
a)  die Form oder Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist, 
b)  die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 BWG erforderlichen gültigen 

Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es 
sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,  

c)  bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die Parteieigenschaft durch 
den Bundeswahlausschuss nicht festgestellt worden ist oder die Nachweise des § 21 
BWG nicht erbracht sind, 

d)  der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht, oder 
e)  die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 
Nach der Entscheidung des Kreiswahlausschusses über die Zulassung eines 
Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1 BWG) ist jede Mängelbeseitigung 
ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 

 
Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Ver-
trauensperson den Kreiswahlausschuss anrufen (§ 25 Abs. 4 BWG). 
 

11. Über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss am 
 

19. August 2005, 10 Uhr 
 
(§ 1 Nr. 4 Buchstabe a der Verordnung über die Abkürzung von Fristen im 
Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 BWG).  
 
Zu der Sitzung des Kreiswahlausschusses werden die Vertrauenspersonen der 
Kreiswahlvorschläge eingeladen (§ 36 Abs. 1 BWO). Die Sitzung findet in der 
Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 
Raum 3.041 statt. 
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Der Kreiswahlausschuss hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie 
 
a) verspätet eingereicht sind oder  
 
b) den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das Bundeswahlgesetz und die 

Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften etwas 
anderes bestimmt ist (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BWG). 

 
Der Kreiswahlausschuss stellt die zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit den in § 34 Abs. 
1 Satz 2 BWO bezeichneten Angaben fest. Fehlt bei einem anderen Kreiswahlvorschlag 
(§ 20 Abs. 3 BWG) das Kennwort oder erweckt es den Eindruck, als handele es sich um 
den Kreiswahlvorschlag einer Partei, oder ist er geeignet, Verwechselungen mit einem 
früher eingereichten Kreiswahlvorschlag hervorzurufen, so erhält der Kreiswahlvorschlag 
den Namen des Bewerbers als Kennwort. Geben die Namen mehrerer Parteien oder 
deren Kurzbezeichnungen zu Verwechslungen Anlass, so fügt der Kreiswahlausschuss 
einem der Wahlvorschläge eine Unterscheidungsbezeichnung bei; hat der 
Landeswahlausschuss eine Unterscheidungsregelung getroffen (§ 41 Abs. 1 BWO), so 
gilt diese (§ 36 Abs. 4 BWO). 
 
Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei 
Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuss 
eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauenspersonen des 
Kreiswahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der 
Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch 
die ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben (§ 26 Abs. 2 BWG). 
 

12. Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am 29. 
August 2005 öffentlich bekannt (§ 1 Nr. 4 Buchstabe c der Verordnung über die 
Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 26 Abs. 3 BWG und § 
38 BWO). 
 

13. Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der BWO, und zwar 
 
1. Anlage 13 - Kreiswahlvorschlag, 
2. Anlage 14 - Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag), 
3. Anlage 15 - Zustimmungserklärung für Bewerber eines Kreiswahlvorschlages, 
4. Anlage 16 - Bescheinigung der Wählbarkeit, 
5. Anlage 17 - Niederschrift über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstellung des 

Wahlkreisbewerbers, 
6. Anlage 18 - Versicherung an Eides Statt 
 
werden vom Kreiswahlleiter beschafft und können dort angefordert werden. 
 
Vordrucke nach Anlage 14 - Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift 
(Kreiswahlvorschlag) können erst angefordert werden, wenn der Kreiswahlvorschlag 
aufgestellt ist. 
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Wahlkreis 62 
Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – 
Oberspreewald-Lausitz I 
 
 
 
 

Wahl des 16. Deutschen Bundestages am 18. September 2005 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 62  
vom 25. Juli 2005 

 
 
Am 18. September 2005 wird der 16. Deutsche Bundestag gewählt. 
 
Von den grundsätzlich 598 Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden 299 nach 
Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen und die übrigen nach Landeswahlvorschlägen 
(Landeslisten) in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. In 
jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter gewählt. 
 
Zum Wahlkreis 62 zählen 
- der gesamte Landkreis Dahme-Spreewald. 
- aus dem Landkreis Teltow-Fläming die amtsfreien Städte und Gemeinden Luckenwalde, 

Baruth/Mark, Zossen, Trebbin, Am Mellensee, Niederer Fläming, Nuthe-Urstromtal und 
das Amt Dahme/Mark sowie 

- aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz die amtsfreie Stadt Lübbenau/ Spreewald, 
 
Kreiswahlleiter für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag ist 
 

Herr Stefan Klein    Tel. 03546/201322 
Landkreis Dahme-Spreewald   Fax 03546/201256 
Reutergasse 12    wahlleiter@dahme-spreewald.de 
15907 Lübben 

 
stellvertretende Kreiswahlleiterin ist  
 

Frau Nadine Starke    Tel. 03546/201204 
Landkreis Dahme-Spreewald   Fax 03546/201256 
Reutergasse 12    wahlleiter@dahme-spreewald.de 
15907 Lübben 

 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 26. Mai 2005 (BGBl. I S. 1418, 1428), fordere ich hiermit auf, die 
Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005 
möglichst frühzeitig einzureichen. 
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1. Einreichungsfrist 
 
Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 62 Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – 
Oberspreewald-Lausitz I können gemäß § 1 Nr. 2 der Verordnung über die Abkürzung von 
Fristen im Bundeswahlgesetz vom 21. Juli 2005 (BGBl. I S. 2179) in Verbindung mit § 19 des 
Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. 
I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. März 2005 (BGBl. I S. 674), bis 
 

Montag, 15. August 2005, 18.00 Uhr, 
 
beim     Landkreis Dahme-Spreewald, 

- Kreiswahlleiter Herr Klein – 
Zimmer 202 bis 204 
Reutergasse 12 
15907 Lübben 
 

eingereicht werden. Es wird empfohlen, die Kreiswahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig 
vor dem 15. August 2005 einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können (§ 25 Abs. 1 BWG). 

 
 

2. Wahlvorschlagsrecht 
 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von 
Wahlberechtigten eingereicht werden. 
 
Nach § 1 Nr. 1 Buchstabe a der Verordnung über die Abkürzung der Fristen im 
Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 18 Abs. 2 BWG können Parteien, die im Deutschen 
Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, als 
solche nur einen Wahlvorschlag einreichen, wenn sie spätestens am 

 
02. August 2005 

 
dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden, ihre Beteiligung an der 
Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft 
festgestellt hat. 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen 
will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter 
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so ist die Anzeige von dem Vorstand der 
jeweils obersten Parteiorganisation zu erstatten. Der Anzeige sind die schriftliche Satzung, 
das schriftliche Programm und der Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des 
Vorstandes beizufügen (§ 18 Abs. 2 BWG). 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anzeige gemäß § 18 Abs. 2 BWG nicht durch 
die Übersendung der Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 des Parteiengesetzes ersetzt wird, also 
unabhängig von diesen Mitteilungen geboten ist.  
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3. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 BWO eingereicht werden. Er 
muss enthalten   
 

1. Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt, Geburtsort und 
Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 

2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren 
Kennwort. 

 
Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten.  
 
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber 
kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag genannt werden. Als 
Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer wählbar ist (§ 15 BWG) und seine 
Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG). 

 
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer in 
einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung 
zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei. Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter. Allgemeine 
Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) 
allgemein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer 
Mitte bestellte Versammlung (§ 21 Abs. 1 BWG). 
 
In Kreisen und kreisfreien Städten, die mehrere Wahlkreise umfassen, können die Bewerber 
für diejenigen Wahlkreise, deren Gebiet die Grenze des Kreises oder der kreisfreien Stadt 
nicht durchschneidet, in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreterversammlung gewählt 
werden (§ 21 Abs. 2 BWG). 
 
Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in geheimer 
Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen (§ 21 Abs. 3 BWG). 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren 
für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Satzungen (§ 21 Abs. 5 BWG). 
 
Die Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der 
Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der 
Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die obigen Anforderungen beachtet worden sind (§ 21 Abs. 6 
BWG). 
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Im Übrigen müssen auch die Bewerber, für die im Melderegister auf Grund ihrer Gefährdung 
ein Sperrvermerk gemäß § 32a Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen Meldegesetzes 
eingetragen ist, im Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 zur BWO), in der Niederschrift über die 
Bewerberaufstellung (Anlage 17 zur BWO), der Zustimmungserklärung (Anlage 15 zur BWO) 
und der Bescheinigung der Wählbarkeit (Anlage 16 zur BWO) mit der Anschrift ihrer 
Hauptwohnung angegeben werden. Sie können jedoch beim Kreiswahlleiter durch eine bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist abzugebende schriftliche Erklärung verlangen, dass in der 
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und auf dem Stimmzettel an Stelle ihrer 
Anschrift eine Erreichbarkeitsanschrift angegeben wird (§ 38 Satz 4 BWO; vgl. § 45 Abs. 1 
Satz 3 BWO). Als Erreichbarkeitsanschrift kommt beispielsweise das Wahlkreisbüro oder 
Bundestagsbüro in Betracht; ein Postfach genügt nicht. Mit der Erklärung muss durch eine 
Bestätigung der Meldebehörde nachgewiesen werden, dass im Melderegister für den 
Bewerber ein Sperrvermerk eingetragen ist. 
 
 
4. Vertrauensperson 
 
In jedem Kreiswahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 
Vertrauensperson bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als 
Erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als Zweite unterzeichnet 
hat, als stellvertretende Vertrauensperson. (§ 22 Abs. 1 BWG i.V.m. § 34 Abs. 1 BWO) 
 
Soweit im Bundeswahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Kreiswahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen (§ 22 Abs. 2 BWG). 
 
Die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson können durch schriftliche 
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Kreiswahlvorschlages an den Kreiswahlleiter 
abberufen und durch andere ersetzt werden. (§ 22 Abs.3 BWG) 
 
 
5. Unterzeichnung der Kreiswahlvorschläge 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder 
keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den 
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, wie 
oben aufgeführt unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes 
genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter 
eine schriftliche, von den oben genannten Mitgliedern unterzeichnete Vollmacht der anderen 
beteiligten Vorstände vorliegt.  
 
Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien müssen außerdem von 
mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. 
 
Andere Kreiswahlvorschläge nach § 20 Abs. 3 BWG müssen von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dabei 
haben die drei ersten Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem 
Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten (§ 34 Abs. 3 BWO). 
 
Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien 
nationaler Minderheiten. (§ 20 Abs. 3 und 4 BWG) 
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Die Unterstützungsunterschriften gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 und § 20 Abs. 3 BWG sind auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 14 BWO zu erbringen. Neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) des Unter-
zeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. 
 
Die hierfür benötigten amtlichen Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
(Anschrift: Landkreis Dahme-Spreewald, Kreiswahlleiter, Reutergasse 12, 15907 Lübben) 
kostenlos geliefert. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift 
(Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Als Bezeichnung des 
Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem 
bei Parteien deren Namen und - sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden - auch diese, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. 
 
Parteien haben ferner bei der Anforderung der Formblätter die Aufstellung des Bewerbers in 
einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 
BWG zu bestätigen. 
 
Für jeden Unterzeichner, der einen Wahlvorschlag unterstützt, ist auf dem Formblatt oder 
gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde beizufügen, dass er im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Die Wahlberechtigung der 
Unterzeichner ist gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz bzw. § 20 Abs. 3 zweiter 
Halbsatz BWG bei Einreichung der Kreiswahlvorschläge nachzuweisen. Gesonderte 
Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung 
des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen 
anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der 
Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen 
ungültig.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden; vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). 

 
 

6. Anlagen 
 
Dem Kreiswahlvorschlag, der nach dem Muster der Anlage 13 BWO eingereicht werden soll, 
sind gem. § 34 Abs. 5 BWO beizufügen:  
 

1. Die Erklärung des vorgeschlagenenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 
BWO, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat (Zustimmungserklärung). 
 

2. Eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 
16 BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist 
(Wählbarkeitsbescheinigung).  
 

3. Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien die Niederschrift über die Beschlussfassung 
der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist, 
im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch die Niederschrift über die 
wiederholte Abstimmung, mit den nach § 21 Abs. 6 BWG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides Statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17  

Seite 25 von 28 



Amtsblatt 
für den Landkreis Teltow-Fläming 20/2005 
__________________________________________________________________________________________ 

 
BWO gefertigt, die Versicherung an Eides Statt nach dem Muster der Anlage 18 BWO 
abgegeben werden (Niederschrift über die Bewerberaufstellung und Versicherung 
an Eides statt). 

 
4. Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des 

Wahlrechts der Unterzeichner, sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss (Unterstützungs-
unterschrift und Wahlrechtsbescheinigung).  

 
 
Die amtlichen Vordrucke stehen ab sofort zur Verfügung und können auf Nachfrage vom 
Kreiswahlleiter bzw. Kreiswahlbüro (Landkreis Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 
Lübben; Tel. 03546/201204 oder 201202, Fax 03546/201256, wahlleiter@dahme-
spreewald.de) kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
 

Lübben, den 25.07.2005 
 
 
 
gez. Klein 
Kreiswahlleiter 
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Einladung 
zur 12. ordentlichen öffentlichen Sitzung  

des Jugendhilfeausschusses  
am Mittwoch, dem 17.08.2005, um 17.00 Uhr 

 
Die Sitzung findet in der Grundschule „Geschwister Scholl“ Jüterbog 

(Verlässliche Halbtagsgrundschule) 14943 Jüterbog, Eichenweg 43 statt. 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
 1   Begrüßung und Mitteilungen des Vorsitzenden  
  
 2   Protokollkontrolle  
  
 3   Vorstellung - Kooperation Schule-Jugendhilfe durch den Schulträger  
  
 4   Antrag des Vereins Kulturkraftwerk Zossen e.V. vom 31.01.2005 auf 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII 
3-0572/05-III 

  
 5   Einvernehmensherstellung nach § 17 Abs. 3 KitaG mit der Satzung  

der Stadt Luckenwalde 
3-0479/05-III 

  
 6   Einvernehmensherstellung nach § 17 Abs. 3 KitaG mit der Satzung 

über die Erhebung der Elternbeiträge der Stadt Trebbin 
3-0586/05-III 

  
 7   Bericht zur überörtlichen Prüfung des Landesrechnungshofes im 

Bereich der Jugendhilfe für den Landkreis Teltow-Fläming 
 

  
 8   Jugendhilfebericht in Zahlen 2004 3-0573/05-III 
  
 9   Sonstiges  
  
 
 
 
Böttcher 
Vorsitzende des 
Jugendhilfeausschusses 
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Zweckverband Komplexsanierung 
mittlerer Süden (KMS) Zossen 

 
 
 

Bekanntmachung 
des Zweckverbandes Komplexsanierung mittlerer Süden 

 
 

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 20.07.2005 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschluss-Nr.  Kurzinhalt 
 

 
VV 26/2005 Außerplanmäßige Ausgaben zur Baumaßnahme 

Schmutzwasser Waldstadt Kastanienplatz 
 
VV 27/2005 Außerplanmäßige Ausgaben zur Herstellung von 

Schmutzwasserleitungen im Zuge des Straßenneubaus  
in Am Mellensee, OT Sperenberg, Karl-Fiedler-Straße  

 
VV 23/2005 Zuschlagserteilung  

Schmutzwassererschließung Rangsdorf EG 7  
 

VV 24/2005 Zuschlagserteilung Schmutzwasser- und  
 Trinkwassererschließung Rangsdorf EG 4 

 

 

gez.      
Birgitt David     
Verbandsvorsteherin    
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